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Beratungsfolge Status Termin Behandlung 

Schul-, Jugend-, Kultur-, Sport- und 

Marktausschuss 

Ö  Vorberatung 

Verwaltungsausschuss N  Vorberatung 

Rat Ö  Entscheidung 

Betreff: 

Antrag der Ev.-luth. Kirchengemeinde Bockhorn auf Kostenübernahme für die 

Renovierung/Neugestaltung von Küche und Spielplatz 

 

Schilderung der Sach- und Rechtslage 

Die Ev.-luth. Kirchengemeinde Bockhorn hat mit anliegendem Schreiben vom 25.09.2020 

einen Antrag auf Kostenübernahme für die Renovierung der Küche sowie der Neugestaltung 

des Spielplatzes des Ev. Kindergartens in der Lauwstraße gestellt. In einem ergänzenden 

persönlichen Gespräch am 26.11.2020 wurde der Antrag von Frau Pastorin Ermerling und 

Herrn Müller vom Gemeindekirchenrat näher erläutert. Die Ev.-luth. Kirchengemeinde hat in 

diesem Jahr auf eigene Kosten den Flurbereich streichen lassen sowie den abgängigen 

Bodenbelag im Flur austauschen lassen. Des Weiteren soll der nicht mehr zulässige 

Reifenhaufen aus eigenen Mitteln entsorgt werden.   

 

Bei einer Überprüfung des Spielplatzes wurde festgestellt, dass einige Geräte auf dem 

Spielplatz des Kindergartens nicht mehr betriebssicher sind. Ein Teil der Geräte wurde bereits 

abgebaut, andere sind nach Prüfung dringend zu erneuern. 

 

Die Ev.-luth. Kirchengemeinde hat die folgenden drei Angebote eingeholt: 

 

 Fa. Wehrfritz Fa. Westfalia Fa. Eibe 

 

3-fach Stufenreck 1.172,27 € 923,00 € 590,00 € 

Kletternest 5.710,08 € 5.420,00 € 3.692,00 € 

Balancierstamm 3/4 m 377,31 € 525,00 € 325,00 € 

Balancier-Federbalken 

3/4 m 

1.004,20 € 1.619,00 € 833,00 € 

Sandkasten 2.852,95 € 3.444,00 € 1.010,00 € 

Sonnenschutzanlage 4 

x 4 m (2x) 

2.008,40 € 1.905,64 € 6.727,00 € 

Montage 7.605,36 € 6.251,00 € 4.093,60 € 

Fundamente / / 337,50 € 

Versand / 420,00 € 740,89 € 



Rabatt -918,76 € / -1.216,70 € 

MWSt (19 %) 3.764,24 € 3.896,45 € 3.255,13 € 

 

Gesamtbetrag 

 

23.576,05 € 

 

24.404,09 € 

 

20.387,42 € 

 

Skonto 2 % 14 Tage / 2 % 14 Tage 

 Lärche-Leimholz / 

Robinie / 

Sekundärkautschuk 

Recycling-

Kunststoff 

NH Esche /  

Eukalyptus 

 

Eine Vergleichbarkeit ist aufgrund der unterschiedlichen Materialien der vorgelegten 

Angebote nicht möglich. 

Die Verwaltung schlägt daher vor, der Ev.-luth. Kirchengemeinde einen Zuschuss in Höhe 

von max. 25.000 € für den Ersatz der Spielgeräte sowie den notwendigen Sandaustausch auf 

dem Spielplatz zu gewähren. Die Ev.-luth. Kirchengemeinde kann dann nach eigenem 

Ermessen einen Anbieter auswählen. Die Mittel werden außerplanmäßig bereitgestellt und 

über den 1. Nachtrag 2021 verrechnet. Nach Vorlage der Rechnung durch die Evangelische 

Kirche wird der entsprechende Zuschussbetrag überwiesen. Die regelmäßig durchzuführenden 

Kontrollen obliegen der Ev.-luth. Kirchengemeinde als Träger der Einrichtung. 

Die Kosten für die Schallschutzdämmung und die neue Küche betragen laut Antrag ca. 15.000 

€ brutto und werden im zweiten Schritt im Rahmen des 1. Nachtrages 2021 ebenfalls 

eingeplant und bereitgestellt. 

 

Finanzielle Auswirkungen 

Außerplanmäßige Bereitstellung von max. 25.000 € brutto für den Ersatz der Spielgeräte 

sowie den notwendigen Sandaustausch auf dem Spielplatz. Die Mittel werden über den 1. 

Nachtrag 2021 verrechnet.  

Im zweiten Schritt werden die Kosten für die Schallschutzdämmung und die neue Küche in 

Höhe von max. 15.000 € brutto im Rahmen des 1. Nachtrages 2021 eingeplant und 

bereitgestellt.  

 

Beschlussvorschlag 

Der Ev.-luth. Kirchengemeinde wird für den Ersatz der Spielgeräte sowie den notwendigen 

Sandaustausch auf dem Spielplatz ein Zuschuss in Höhe von max. 25.000 € brutto gewährt. 

Die Ev.-luth. Kirchengemeinde kann nach eigenem Ermessen einen Anbieter auswählen. Die 

erforderlichen Mittel werden außerplanmäßig bereitgestellt. Nach Vorlage der Rechnung 

durch die Evangelische Kirche wird der entsprechende Zuschussbetrag überwiesen. Die 

regelmäßig durchzuführenden Kontrollen obliegen der Ev.-luth. Kirchengemeinde als Träger 

der Einrichtung. 

Die Kosten für die Schallschutzdämmung und die neue Küche in Höhe von bis zu 15.000 € 

brutto werden im zweiten Schritt im Rahmen des 1. Nachtrages 2021 ebenfalls eingeplant und 

bereitgestellt.  

 

 



 

 

 

 

Krettek 

Bürgermeister 

 

Anlagen 

• Antrag der Ev.-luth. Kirchengemeinde Bockhorn vom 25.09.2020 
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